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AN F RA G E BE AN T VI 0 R TUN G 

In Beantwortung der von den Herren Abgeordneten 
Robak, Babanitz, Müller und Genossen an:mich'gerichteten' 
Anfrage Nr. 1490/J, betreffend die Expositur Rust der 
Bundespolizeidirektion Eisenstadt, beehre ich mich mit,zu-

.""'\" , 
teilen: 

, ;". .'~.", 

Zu Punkt 1 ' der, Anfrage: -, , 
Das Qebietder Freistadt Rust gehört dzt~ aufgrund 

der Verordnung der Bunde'sregierung vom 13 .. 12.1960, 
"BGBl.Nr. 266, zum örtlichen Wirkungsbereich der ,Bundes-' 
polizeidirektion Eisenstadt~ Eine Ausscheidung des'Gebie­
tes der Freistadt Rust aus dem örtlichen Wirkungsbereich 

" ..... / .. ", . 

i, 
der Bundespolizeidirektion Eisenstadt bedarfgem.Art. 102 

. Abs., 6 B.-VG. einer Verordnung der Bundesregierung. Ichkam 
den Inhalt' eines di~sb-ezüg~ichen B:esc:g~1ll~ses :der~undes- , 

, , 

regierung nicht vorwegnehmen und bin daher noch nicht in', 
,der Lage, darüber Auskunft zu geben, ob ,das Gebiet ,der, 
Freistadt Rust aus dem örtlichen \.Jirkungsbereich der Bun­
desl?olizeidirektion,Eisenstadt ausgeschieden werden wir~. 

Das Bundesministerium' für Inneres hat den Entwurf 
'einer Verordnung der Bunde.sregierung einem Begutachtungs",,: 
verfahren unterzogen, welcher eine'Einschränkung des ört­
lichen Wirk'UD:gsbereiches der Bundespolizeidirektion 
Eisenstadt auf das Gemeindegebi~t der Stadt Eisenstadt 
vorsieht. Ich werde nach 'Abschluß dieses,Begutachtungs-". -.. , ,'" . ;." .. . ,. ...",; - .' . - ., 

_______ , ____________ :r~r~~J:'~J:l_~ __ und unter Bedachtnahme auf die Anregung des 
Rechnungshofes, -dä:sGebie-t d-er Frefstadt Rust aus dem 

'.,."." 
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örtlichen Hirkungsbereich der Bundespolizeidirektion 
Eisenstadt auszuscheiden, eine Entscheidung dar~ber 
treffen,V\Blchen Verordnungstext ich der Bundesregierung 
zur Beschlußfassung vorlegen werde. 

Zu Punkt 2 der Anfrage: 
Falls die Bundesregierung einen VerordnU1).gsbeschluß 

faßt, welcher den örtlichen Wirkungsbereich der Bundes= 
polizeidi.rektion Eisenstadt auf daS Gemeindegebiet der 
Stadt Eisenstac1t reduziert, werden die bisher in Rust 
,dienstversehenden Beamten zur weiteren Dienstleistung 

in Eisenstadt vervJendet werden. 
Im Wachzimmer Rust versehen derzeit 15 Sicherheits­

wachebeamte der Bundespolizeidirektion Eisenstadt -Dienst" 
Von diesen Beamten sind 7 Beamte in Rust wohnhaft, während 
3 Beamte in Draßburg und je 1 Beam~er in Eisenstadt~ 
Baumgarten~ Siegendorf? TrausdOrf und St.l'1argarethen wohnen. 
Für die nicht in Rust wohnhaften Beamten würde eine Verwen= 
dung:.in'Eisenstadt in mehreren Fällen eine Verkürzung 
des Anmarschweges zum Dienstort herbeiführen, während ledig­
lich'in einem Fall hiedurch eine geringfügige Verlängerung 

" , <les Annulrschweges zum Dienstort einträt~" 
Von den in Rust wohnhaften Beamten verfügen lediglich 

2 Beamte über kein Kraftfahrzeug. ZI'Jischen Rust und Eisen= 
stadt besteht eine Autobusverbindung mit einer Fahrzeit 
von knapp über einer halben Stunde. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auf den Tqtigkeitsbe­
richt des RechnuLgshofes für das Jahr 1968 1 Seite 6 1 unter 
'Punkten 8~1; 8,2; 3 und 8 4 verweiseno 

• ' _ , c ' " 
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